
 

Maßnahmen und Möglichkeiten zu Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt zu Beginn und während der Beschäftigung in der Ev. Landeskirche in Würt-
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OKR Stuttgart – Fachstelle sexualisierte Gewalt | Stand 16.08.2023 | Seite 1/1 

Ev
an

ge
lis

ch
er

 O
be

rk
irc

he
nr

at
 | 

Po
st

fa
ch

 1
0 

13
 4

2 
| 7

00
12

 S
tu

tt
ga

rt
 | 

Be
i R

üc
kf

ra
ge

n 
w

en
de

n 
Si

e 
si

ch
 b

itt
e 

an
 fo

lg
en

de
 N

um
m

er
: 0

71
1 

21
49

-6
05

 

Präventionsmaßnahmen Interventionsmaßnahmen 

Vor der Beschäftigung 
Während der 
Einarbeitungsphase 

Während der 
Beschäftigung 

(Freiwilliges) Off-Boading Bei einem Vorfall Zur Aufklärung 
Beendigung der Beschäftigung 
(juristische Bearbeitung/Beratung notwendig) 

Eignungsprüfung: 
• Einholen eines erweiterten Füh-

rungszeugnisses (schon im Be-
werbungsverfahren zu den Un-
terlagen) 

• Nachfragen im Bewerbungsge-
spräch 

• Einsicht in Arbeitszeugnisse 
 

Eignungsprüfung: 
• Reflexionsgespräche 

über arbeitsfeldtypi-
sche Risiken 

 

Eignungsprüfung: 
• Regelmäßige Vorlage eines 

erweiterten Führungszeug-
nisses (5 Jahre) 

 

Abschlussgespräch bei freiwilli-
gem Stellenwechsel oder Ein-
tritt in den Ruhestand: 
• Nutzung des Abschlussge-

sprächs bei Verlassen der Or-
ganisation, um Erkenntnisse 
für die Prävention zu erhal-
ten. (Manches wird erst ge-
sagt, wenn ein Verlassen der 
Einrichtung ansteht.) 

Im Außerberuflichen Kontext: 
• Kenntnisnahme (über Ermittlungen 

in Bezug auf Straftaten gg. sex. 
Selbstbestimmung) erfordert Hand-
lung auch im beruflichen Kontext 
(Eignung / Tätigkeitsausschluss, 
v.a. in den Handlungsfeldern mit 
Minderjährigen oder schutzbedürf-
tigen Erwachsenen)! 
o Freistellung bis zur Aufklärung 
o Ggf. Kündigung 

Standards: 
• Inanspruchnahme von Fachbera-

tung 
• Gespräch mit Kind/Person/Sorge-

berechtigten 
• Gespräch mit verdächtigter Person 

(Mitarbeiter*in), wenn dadurch 
keine Gefährdung/Einflussnahme 
der betroffenen Person vorliegt 

• Einschaltung der Strafverfolgungs-
behörde (s.u.) 

Für alle: 
Ggf. Zuweisung einer anderen Tätigkeit, Freistellung, Ab-
mahnung, Aufhebungsvertrag 
 
Angestellte: 
1. Ordentliche Kündigung 
Voraussetzung: Vorliegen eines Kündigungsgrundes: 
• Personenbedingte Kündigung 
• Behördliche Tätigkeitsuntersagung 
• Nichteignung (in der Person liegender Grund: Gefähr-

lichkeit für minderjährige Personen) 
o Vorstrafe 
o Getilgte Vorstrafe 
o Tat außerhalb der Einrichtung 

• Verhaltensbedingte Kündigung 
o Bei feststehendem Missbrauch in der Einrichtung 
o Ggf. bei Verstoß gegen die Selbstverpflichtungser-

klärung 
• Verdachtskündigung: bei dringendem Verdacht = hohe 

Wahrscheinlichkeit für den Missbrauch 
2. Außerordentliche fristloste Kündigung (§ 626 BGB) 

Voraussetzung: Es liegen Tatsachen vor, aufgrund derer 
dem Arbeitgeber eine Fortsetzung des Arbeitsvertrages 
nicht bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zugemutet 
werden kann. 
Zu beachten: Kündigungsfrist, Zweiwochenfrist nach 
Kenntnis des Kündigungsgrundes, Sonderkündigungs-
schutz, Verhältnismäßigkeit, Formalien, Anhörung Ar-
beitnehmer*in bei Verdachtskündigung 

 
Kirchenbeamt*innen/Pfarrpersonen: 
• Disziplinarmaßnahmen 
• Entfernung aus dem Beamt*innenverhältnis nach einem 

Disziplinarverfahren (Voraussetzung = schwerwiegendes 
Dienstvergehen) 

• Beendigung des Beamt*innenverhälntnisses infolge ei-
nes Strafgerichtsurteils (Voraussetzung = Freiheitsstrafe 
von mind. 12 Monaten) 

 
Achtung! Ehrenamtliche Tätigkeit im kirchlichen Kontext 
bei hauptamtlich Beschäftigten mit beachten 
 
 
Honorarkräfte (= Dienstverhältnis) 
• Kündigung zum Ende des vereinbarten Vergütungszeit-

raumes 
• Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund 
 
Ehrenamtlich Beschäftigte 
• Jederzeitige Kündigung des Ehrenamtsverhältnisses 
• Ruhen des Ehrenamtsverhältnisses (mit Auflagen) 
• Hausverbot/Betretungsverbot/Schlüsselabgabe 

Materialien: 
• E2.1 Übersicht Mitarbeitende 
• E2.2 Prüfschema Führungszeugnisse 
• Antrag Führungszeugnis nach E2.3.2 

Textbaustein Antrag Führungszeugnis 
• E2.3.4 Dokumentation Einsichtnahme 

Materialien: 
• Hinweis im neuen PE-

Handbuch zu Nähe- Dis-
tanz 

• E.3.1 Broschüre: Bewer-
bungsverfahren achtsam 
gestalten 

Materialien: 
• Anschreiben zur Wiedervorlage 

aus Vorlage E.2.3.1 
 

 Materialien: 
Handlungsplan bei Verstößen gegen das 
Abstinenz- und Abstandsgebot / sexuali-
sierte Gewalt 

Materialien: 
• Handlungspläne 
Beschluss zur Einschaltung von Strafver-
folgungsbehörden 

Sensibilisierung: 
• Arbeitsfeldspezifische Themati-

sierung im Bewerbungsgespräch 
 

Sensibilisierung: 
• Teilnahme an 

Web Based Training zu 
Maßnahmen der Prä-
vention und Interven-
tion der Landeskirche 

 

Sensibilisierung: 
• Fort-/Weiterbildung den 

Standards für das Arbeits-
feld entsprechend 

• Thematisierung im berufli-
chen Alltag (Reflexion im 
Team, Fallbesprechungen, 
Auseinandersetzung in Gre-
mien und Vorbereitungen 
für Angeboten – dem Ar-
beitsfeld entsprechend) 

• PE-Gespräche 

 Im beruflichen/ehrenamtlichen Kon-
text: 
• Meldepflicht aller Mitarbeitenden 

von Verstößen gegen das Absti-
nenz- und Abstandsgebot 

 

Einschaltung der Strafverfolgungsbe-
hörde: 
1. Mit Einwilligung der betroffenen 

Person bzw. Personensorgeberech-
tigten 

2. Ohne Einwilligung nur nach Abwä-
gung insbesondere: 
• wenn zur Abwendung der 

Gefahr für die betroffene 
minderjährige Person dies 
zwingend erforderlich ist 

• wenn der Schutz weiterer 
minderjähriger Personen das 
Interesse der betroffenen 
Person überwiegt 

Achtung! Liegt keine Einwilligung vor, 
muss das von den Personensorgebe-
rechtigten bestätigt und in der Doku-
mentation vermerkt werden. 
 
Eigene Einschätzung des Arbeitge-
bers / Dienstgebers/Beauftragenden: 
• Prüfung arbeitsrechtlicher oder 

dienstrechtlicher Maßnahmen sind 
unabhängig von der Einleitung ei-
nes Strafverfahrens und auch VOR 
dem Vorliegen des Ermittlungser-
gebnisses zu prüfen.1 

• Einschätzen der Maßnahmen: 
o Inanspruchnahme von Rechts-

beratung 
Prüfen der Auswirkungen eines Ge-
richtsverfahrens auf die minderjäh-
rige Person (Hinwirken auf Psychoso-
ziale Prozessbegleitung) 

Materialien: 
• Fragestellungen für Bewerbungs-

verfahren aus E.3.1, ergänzt um ei-
gene Fragen 

Materialien: 
• F.5 Information zur Nut-

zung Web-Based-Training 

Materialien: 
• Schulungskonzept „Hin-

schauen-Helfen-Handeln“  
• Übersicht der Schulungsin-

halte/Standards nach Berufs-
gruppen 

• Leitlinien zum Umgang mit 
Nähe und Distanz 

 Materialien: 
• Meldewege zur Meldestelle 
• Handlungsplan bei Verstößen gegen das 

Abstinenz- und Abstandsgebot / sexuali-
sierte Gewalt 

Beschäftigungsvertrag: 
• E.4.2 Selbstverpflichtung (KAO) 
• E.4.3 Selbstauskunftserklärung 

(KAO) 

    

Materialien: 

• Selbstverpflichtung Pfarrperso-
nen 

• Selbstverpflichtung Kirchenbe-
amt*innen 

    

In Anlehnung an: Arbeitsstab des UBSKM (2020): Broschüre. Kein Raum für Missbrauch: Personalverantwortung bei Prävention und Intervention nutzen! Wie Institutionen im Rahmen von Schutzkonzepten vorbeugend oder bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch durch eine*n Mitarbei-
ter*in arbeitsrechtlich vorgehen können. S. 7 

 
1 Wird z.B. ein Ermittlungsverfahren eingestellt, bedeutet das nicht automatisch, dass der Kinderschutz gewährleistet ist und a rbeitsrechtliche Schritte nicht erforderlich wären.  


